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M o t i v a t i o n s s t r a t e g i e

Stimmen die Anreize, stehen externe Dienstleister 
Kopf, um mit innovativen Ideen zur Produktivitäts- 
steigerung beizutragen.

Foto: S. Hofschläger/PIXELIO

Unternehmen sind zur steigerung ihrer innovationsleistung verstärkt auf externe Partner 

angewiesen. Produzenten haben durch outsourcing nicht wertschöpfender Bereiche – 

etwa der instandhaltung –  in den vergangenen Jahren vielfach ihre innovationsfähigkeit 

beschnitten. Wollen sie nun auf das kreative und innovative Potenzial externer Dienst-

leister zugreifen, müssen diese zur Mitwirkung im innovationsbereich motiviert werden. 

Welche vergütungsformen entfalten hinreichende anreizwirkungen?

Für externe Dienstleister, die bislang nicht im Innovationsbereich aktiv waren, ist ein zur Inno-

vationsleistung motivierendes Anreizsystem (zu innerbetrieblichen Anreizsystemen Staudt et al. 

1990, S. 1183ff.) zu schaffen. Die Anreize sind so zu setzen, dass das Verhalten des Dienstleis-

ters – im Folgenden am Beispiel eines Instandhaltungsdienstleisters – in Richtung der Errei-

chung definierter Innovationsziele wie Produktivitätssteigerung des Produktionssystems beim 

Auftraggeber durch Einbringung technischer Neuerungen gelenkt wird.

Anders als bei Instandhaltungsaufgaben – die Störung wird beseitigt, zeitnahes Ergebnis: die 

Maschine ist wieder nutzbar – weisen Innovationsaufgaben einen anderen Charakter auf. Das 

Aufspüren von Verbesserungspotenzialen und die Ausarbeitung von innovativen Lösungsalter-

nativen generieren erheblichen Aufwand. Die Nutzeffekte kommen erst nach Implementierung 

von Lösungen zum Tragen. Die Abarbeitung von Innovationsaufgaben erscheint demnach gege-

benenfalls gar nicht für alle Dienstleister attraktiv. Will der Auftraggeber die Potenziale trotzdem 

nutzen, erfordert dies gerade bei über begrenzte Finanzvolumina verfügenden, mittelständischen 

Dienstleistern die Sicherheit, für den im Rahmen von Analysen und Konzeptstudien getragenen 

Aufwand entlohnt zu werden. 

Grundsätzliche Anreizmöglichkeiten

Durch Auftraggeber offerierte Vergütungsmodelle sollen als innovationsbezogene Motivations- 

und Anreizmechanismen dienen. Als Motivatoren für den Dienstleister können eingesetzt werden:

u	 Androhung von Entzug des Instandhaltungsdienstleistungsvertrages,

u	 Angebot eines finanziell attraktiver zugeschnittenen Instandhaltungsvertrages,

u	 Anbieten eines expliziten Innovationsdienstleistungsvertrages mit gegebenenfalls attraktiverer 

Entlohnung als im Feld Instandhaltung,

u	 Möglichkeit der Nutzung des erlangten Wissens sowie erhaltener Informationen für andere 

Kunden des Dienstleisters,

u	 Gewährung von kombinierten Langfristverträgen zur Sicherheitserhöhung.
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Androhung von Entzug des Instandhaltungsdienstleistungsvertrages

Die Androhung des Entzugs bisheriger Instandhaltungsdienstleistungen funktioniert insbeson-

dere in Konstellationen mit verhandlungsstarken Auftraggebern und schwachen – weil wenig 

diversifizierten oder stark auf einzelne Kunden fokussierten – Dienstleistern. Die Dienstleister 

dürften durch die starke Abhängigkeit vom Auftraggeber ein Interesse an der Befriedigung sei-

ner neuen Bedürfnisse entwickeln. Allerdings kann durch das Ausüben von Druck häufig nur un-

zureichend zur Generierung kreativer Lösungen animiert werden (Meinig/Mallad 2008, S. 60 f.). 

Ferner führt die Übernahme dieser neuen Aufgabe ohne nennenswerten finanziellen Ausgleich 

des entstehenden Aufwandes den Dienstleister in den Zustand der Existenzbedrohung. Diese 

Option scheint nur in Ausnahmefällen sinnvoll.

Angebot eines finanziell attraktiveren Instandhaltungsvertrages

Das Anbieten eines umsatzstärkeren Instandhaltungsdienstleistungsvertrages kann Dienstleis-

ter dazu animieren, zusätzliche innovationsbezogene Aufgaben zu übernehmen. Allerdings ist 

problematisch zu werten, dass nicht für die Erbringung von Innovationsleistungen ein Entgelt 

gezahlt wird, sondern lediglich ein größeres Arbeits- und Finanzvolumen zur Ausübung von In-

standhaltungsleistungen übertragen wird. Dies mag für den Dienstleister attraktiv sein, jedoch 

greifen die in der Variante „Androhung des Entzugs bisheriger Dienstleistungen“ benannten 

Nachteile auch hier. Die zusätzlichen Mittel werden benötigt, um den Aufwand für die zusätz-

lichen Aufgaben im beauftragten Tätigkeitsfeld zu decken – Innovation bleibt eine nicht explizit 

entlohnte Zusatzaufgabe. 

Anbieten eines expliziten Innovationsdienstleistungsvertrages

Vor diesem Hintergrund scheint die explizite finanzielle Entlohnung der zu erbringenden Innovati-

onsdienstleistungen sinnvoll. Dienstleister haben einen Anreiz zum Ressourceneinsatz für dieses 

Aufgabenfeld, der Auftraggeber kann gezielter die vertraglichen Regelungen gestalten und bei 

Nichterbringung der definierten Innovationsziele getrennt von der ursprünglichen Leistung –  

etwa Instandhaltungsdienstleistung – eine andere Lösung anstreben. Der Dienstleister erhält 

die Möglichkeit, die inhaltlich und auch vom Vorgehen unterschiedlich aufgestellten Bereiche 

separat zu steuern. Die Ausgestaltung der finanziellen Anreize zur Erbringung von Innovations-

leistungen beeinflusst die Höhe der Anreizwirkung. 

Vergütungsmodelle können: 

u	 an das Investitionsvolumen der neuen technischen Lösung anknüpfen, 

u	 ein pauschales Honorar umfassen,

u	 gemäß des erbrachten Aufwandes entlohnen oder

u	 erfolgsabhängige Zahlungen vorsehen.

Abbildung 1 zeigt Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle (ähnliche Thematik bei Fabrikpla-

nungsprojekten Aggteleky 1987, S. 395 ff.). Keiner der benannten Ansätze ist frei von Nachteilen. 

Somit wird die Entscheidung für ein Vergütungsmodell entsprechend der Kräfteverhältnisse der 

Partner und insbesondere der Situationsgerechtigkeit auszurichten sein. Eine phasenbezogene 

Variation des Vergütungsschemas im Innovationsprozess (zum Phasenmodell Thom 1980, S. 53; 

zur Kritik an Phasenmodellen Schröder 1999, S. 994) kann Innovationsbarrieren beseitigen und 

Anreizwirkungen hervorbringen. So erscheinen pauschale und aufwandsbezogene Vergütung in 
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der Phase der Ideengenerierung sowie investitionsvolumen- und erfolgsbasierte Entlohnungs-

ansätze für den Bereich Ideenrealisierung sinnvoll anwendbar (s. Abb. 2). Dieses Vorgehen ent-

schädigt den Dienstleister auch für erbrachte Leistungen, die aus Gründen, die allein der Auf-

traggeber verantwortet, zwar entwickelt wurden, aber nicht umgesetzt werden.

Abb. 1: Übersicht zu Vergütungssystemen für Innovationsleistungen

Abb. 2: Beispiel zur phasenbezogenen Vergütung und deren Anreizwirkungen
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Exkurs: Erfolgsabhängige Zahlung

Immer wieder werden erfolgsabhängige Entlohnungsmodelle als besonders anreizerzeugend 

eingestuft. Wenn die erforderlichen Randbedingungen wie die Möglichkeit der Messung des Er-

folgsausmaßes sowie der zeitlichen und verursachergerechten Zuordenbarkeit der Erfolge zu 

gewährleisten sind, ergeben sich auch hier verschiedene Honorierungsvarianten. Grundsätzliche 

Formen der Erfolgshonorierung sind etwa:

u	 Anerkennung der Leistungen und Förderung der Reputation,

u	 Gewährung des Status eines Vorzugslieferanten,

u	 finanzielle Entlohnung.

summary
The article discusses different 
approaches for remuneration of 
external service providers. The 
incentives should be designed 
for enhancing the performance 
of service providers in field of 
innovations. Probably it would 
be useful to vary the model of 
remuneration depending on stage
of innovation process.
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Die Anerkennung der Leistung zielt auf den Mechanismus, dass die Würdigung der Leistungen 

durch das Umfeld für viele Akteure einen Wert darstellt. Über die individuelle Bedürfnisbefriedi-

gung durch Wertschätzung hinaus kann aus Anerkennung entstehende Reputation zu gesteiger-

ter Nachfrage nach der Problemlösungskompetenz des Dienstleisters führen, wenn der Auftrag-

geber gegenüber Dritten, etwa auf Konferenzen, die Leistungen des Dienstleisters herausstellt 

(Glückler/Armbrüster 2003, S. 278 f.). Gesteigerte Reputation wirkt vielfach wie ein „Türöffner“. 

Sie ermöglicht eine vergleichsweise aufwandsarme Akquise deckungsbeitragshöherer Aufträge. 

Die Gewährung eines speziellen Status des Dienstleisters durch den Auftraggeber wirkt inso-

fern honorierend, als dass Vorzugslieferanten oftmals stetig mit lukrativen Aufträgen rechnen 

können. Die Auftraggeber wollen damit ihre Such-, Anbahnungs- und Schlechtleistungskosten 

reduzieren. Durch eine derartige Wettbewerbsreduktion können Dienstleister vielfach höhere 

Preise für ihre Leistungen anbringen. 

Die finanzielle Entlohnung zielt auf die direkte Honorierung der erbrachten Leistung in Relation 

zu deren Verbesserungseffekt. Sie setzt nicht auf in Höhe und zeitlichem Eintritt wenig vorher-

bestimmbare Sekundäreffekte aus nichtfinanziellen Honorierungsansätzen, sondern honoriert 

direkt monetär (zu Grenzen des Einsatzes Homburg/Stebel 2008, S. 298). Bei dieser Form muss 

besonders berücksichtigt werden, dass Innovationswirkungen zeitlich versetzt eintreten und 

verschiedene Veränderungen simultan Wirkungen entfalten können. 

Abbildung 3 zeigt die Ausprägungen aus-

gewählter Eigenschaften bei verschiedenen 

erfolgsabhängigen Honorierungsformen aus 

Sicht des Dienstleisters.

Einige Formen sind nur wenig formalisierbar 

und auch risikoreich. So wird die Gewährung 

von Anerkennung wohl kaum als Honorie-

rungsform Eingang in Verträge finden. Sie ist 

wenig greifbar, nicht einklagbar und in ihrer 

Ausgestaltung sehr offen. Die Gewährung 

spezieller Status sowie die finanzielle Entloh-

nung sind vergleichsweise gut verankerbar. Gerade in längerfristigen, verstetigten Beziehungen 

können wenig formalisierte Honorierungsformen als Zusatzhonorierung eine bedeutende Stel-

lung erlangen. Dienstleister, die neu in einem derartigen Handlungsfeld aktiv sind, werden zwar 

auf zusätzliche Entlohnung durch Anerkennung und Reputationserhöhung hoffen, müssen je-

doch in der Regel auf die formelleren Formen bestehen, um ihr Risiko zu begrenzen und über 

eine finanzielle Planungsbasis zu verfügen. 

Nutzung des erlangten Wissens bei anderen Kunden des Dienstleisters

Einen nicht unmittelbar monetären oder erfolgsabhängigen Anreiz zur Erbringung von Innova-

tionsleistungen beim Auftraggeber stellt die Nutzung des erlangten Wissens für geschäftliche 

Vorhaben des Dienstleisters bei anderen Kunden dar. Gestattet der Auftraggeber explizit die Nut-

zung unternehmensbezogener Daten für die Belange des Dienstleisters, kann daraus ein erheb-

licher wirtschaftlicher Vorteil für diesen erwachsen. Sind die Informationen von hohem Wert, 

wird der Dienstleister sich motiviert fühlen, für den Auftraggeber Innovationen zu generieren, 

um weiterhin Zugang zu den Informationen zu haben. Allerdings besteht die Gefahr des be-

schleunigten, unkontrollierten Wissensabflusses.

Abb. 3: Charakteristika verschiedener Honorierungs-
formen
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Gewährung von kombinierten Langfristverträgen

Die Vereinbarung von Langfristverträgen zur Erbringung von Leistungen vermittelt dem Dienst-

leister wirtschaftliche Sicherheit und Planbarkeit. Das Modell ist sowohl für Instandhaltungsver-

träge mit impliziter Innovationskomponente als auch für explizit vereinbarte Innovationsverträ-

ge denkbar. Das Sicherheitsgefühl soll den Dienstleister dazu bringen, sachlich orientiert, ohne 

Sorge bezüglich eines Vertragsablaufes, insbesondere auch Innovationsprojekte mit längerfris-

tigem Horizont zu initiieren. Die Erfolgs- und Anreizwirkung entspringt einer höheren Kreativi-

tät in „angstfreien“ Umgebungen, langfristig orientierter Investitionen in Kompetenzaufbau und 

eingesparter Akquisitionskosten durch die Sicherung künftiger Auftragsvolumina zum Gegen-

wartszeitpunkt (bei transaktionskostentheoretischer Betrachtung insbesondere Wegfall der An-

bahnungs- und Vereinbarungskosten s. Picot/Reichwald/Wigand 2001, S. 50).

Fazit

In der praktischen Anwendung dürfte es sich als günstig erweisen, verschiedene Ansätze der 

auf Innovationserzeugung zielenden Anreiz- und Vergütungsformen zu kombinieren und in ihrer 

Gewichtung in Abhängigkeit der Phase beziehungsweise der Partner zu variieren. Somit erhält 

der Auftraggeber die Möglichkeit, das Anreizsystem auf die Präferenzstruktur des Dienstleisters 

auszurichten und eine für ihn selbst günstige Nutzen/Kosten-Relation zu realisieren. 
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